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2 FamRB 12/2007

Reform des Unterhaltsrechts

Synopse zum Unterhaltsrecht

Der Bundestag hat am 9. November 2007 das neue Unter-
haltsrecht verabschiedet. Es soll zum 1. Januar 2008 in Kraft
treten. Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern nachfol-
gend in einer synoptischen Übersicht das noch geltende

Recht und (in konsolidierter Fassung) die zum 1. Januar
2008 in Kraft tretenden neuen Vorschriften vor.
Die Synopse steht auch unter www.famrb.de als PDF-Datei
zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht

BGB BGB

§ 1361 Unterhalt bei Getrenntleben
...
(3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 bis 7 über die Herabset-
zung des Unterhaltsanspruchs aus Billigkeitsgründen ist ent-
sprechend anzuwenden.
...

§ 1361 Unterhalt bei Getrenntleben
...
(3) Die Vorschrift des § 1579 Nr. 2 bis 8 über die Beschrän-
kung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbillig-
keit ist entsprechend anzuwenden.
...

§ 1569 Abschließende Regelung
Kann ein Ehegatte nach der Scheidung nicht selbst für seinen
Unterhalt sorgen, so hat er gegen den anderen Ehegatten ei-
nen Anspruch auf Unterhalt nach den folgenden Vorschrif-
ten.

§ 1569 Grundsatz der Eigenverantwortung
Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für
seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu außerstande, hat er
gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch auf Unterhalt
nur nach den folgenden Vorschriften.

§ 1570 Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt
verlangen, solange und soweit von ihm wegen der Pflege
oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Er-
werbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

§ 1570 Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes
(1) Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen wegen
der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes
für mindestens drei Jahre nach der Geburt Unterhalt verlan-
gen. Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich, so-
lange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind die
Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der
Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

(2) Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich dar-
über hinaus, wenn dies unter Berücksichtigung der Gestal-
tung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe
sowie der Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht.

§ 1573 Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit
und Aufstockungsunterhalt

...

(5) Die Unterhaltsansprüche nach Absatz 1 bis 4 können zeit-
lich begrenzt werden, soweit insbesondere unter Berücksich-
tigung der Dauer der Ehe sowie der Gestaltung von Haus-
haltsführung und Erwerbstätigkeit ein zeitlich unbegrenzter
Unterhaltsanspruch unbillig wäre; dies gilt in der Regel
nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur vorüberge-
hend ein gemeinschaftliches Kind allein oder überwiegend
betreut hat oder betreut. Die Zeit der Kindesbetreuung steht
der Ehedauer gleich.

(5) (wird aufgehoben)

§ 1574 Angemessene Erwerbstätigkeit
(1) Der geschiedene Ehegatte braucht nur eine ihm angemes-
sene Erwerbstätigkeit auszuüben.
(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbil-
dung, den Fähigkeiten, dem Lebensalter und dem Gesund-
heitszustand des geschiedenen Ehegatten sowie den eheli-

§ 1574 Angemessene Erwerbstätigkeit
(1) Dem geschiedenen Ehegatten obliegt es, eine angemesse-
ne Erwerbstätigkeit auszuüben.
(2) Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbil-
dung, den Fähigkeiten, einer früheren Erwerbstätigkeit, dem
Lebensalter und dem Gesundheitszustand des geschiedenen
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FamRB 12/2007 Synopse zum Unterhaltsrecht 3

chen Lebensverhältnissen entspricht; bei den ehelichen Le-
bensverhältnissen sind die Dauer der Ehe und die Dauer der
Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes zu
berücksichtigen.

...

Ehegatten entspricht, soweit eine solche Tätigkeit nicht nach
den ehelichen Lebensverhältnissen unbillig wäre. Bei den
ehelichen Lebensverhältnissen sind insbesondere die Dauer
der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes
zu berücksichtigen.
...

§ 1577 Bedürftigkeit
...
(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflich-
tete nicht den vollen Unterhalt (§ 1578) leistet.
...

§ 1577 Bedürftigkeit
...
(2) Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpflichtete
nicht den vollen Unterhalt (§§ 1578 und 1578b) leistet.
...

§ 1578 Maß des Unterhalts
(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den eheli-
chen Lebensverhältnissen. Die Bemessung des Unterhaltsan-
spruchs nach den ehelichen Lebensverhältnissen kann zeit-
lich begrenzt und danach auf den angemessenen Lebensbe-
darf abgestellt werden, soweit insbesondere unter
Berücksichtigung der Dauer der Ehe sowie der Gestaltung
von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit eine zeitlich un-
begrenzte Bemessung nach Satz 1 unbillig wäre; dies gilt in
der Regel nicht, wenn der Unterhaltsberechtigte nicht nur
vorübergehend ein gemeinschaftliches Kind allein oder über-
wiegend betreut hat oder betreut. Die Zeit der Kindesbetreu-
ung steht der Ehedauer gleich. Der Unterhalt umfasst den ge-
samten Lebensbedarf.
...

§ 1578 Maß des Unterhalts
(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehe-
lichen Lebensverhältnissen. Der Unterhalt umfasst den ge-
samten Lebensbedarf.

...

§ 1578b Herabsetzung und zeitliche Begrenzung
des Unterhalts wegen Unbilligkeit

(1) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist
auf den angemessenen Lebensbedarf herabzusetzen, wenn
eine an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierte Bemes-
sung des Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Be-
lange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung an-
vertrauten gemeinschaftlichenKindes unbillig wäre. Dabei ist
insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit durch die Ehe
Nachteile imHinblick auf dieMöglichkeit eingetreten sind, für
den eigenen Unterhalt zu sorgen. Solche Nachteile können
sich vor allem aus der Dauer der Pflege oder Erziehung eines
gemeinschaftlichen Kindes, aus der Gestaltung von Haus-
haltsführung und Erwerbstätigkeit während der Ehe sowie
aus der Dauer der Ehe ergeben.
(2) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist
zeitlich zu begrenzen, wenn ein zeitlich unbegrenzter Unter-
haltsanspruch auch unter Wahrung der Belange eines dem
Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten ge-
meinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Absatz 1 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.
(3) Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts-
anspruchs können miteinander verbunden werden.

§ 1579 Beschränkung oder Wegfall
der Verpflichtung

Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder
zeitlich zu begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Ver-
pflichteten auch unter Wahrung der Belange eines dem Be-
rechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten gemein-
schaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil

§ 1579 Beschränkung oder Versagung des Unterhalts
wegen grober Unbilligkeit

...

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht

BGB BGB
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4 Synopse zum Unterhaltsrecht FamRB 12/2007

1. die Ehe von kurzer Dauer war; der Ehedauer steht die Zeit
gleich, in welcher der Berechtigte wegen der Pflege oder
Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570
Unterhalt verlangen konnte,

2. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schwe-
ren vorsätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten
oder einen nahen Angehörigen des Verpflichteten schul-
dig gemacht hat,

3. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeige-
führt hat,

4. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensin-
teressen des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,

5. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch
seine Pflicht, zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich
verletzt hat,

6. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes,
eindeutig bei ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Ver-
pflichteten zur Last fällt oder

7. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie
die in den Nummern 1 bis 6 aufgeführten Gründe.

1. die Ehe von kurzer Dauer war; dabei ist die Zeit zu berück-
sichtigen, in welcher der Berechtigte wegen der Pflege
oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes nach
§ 1570 Unterhalt verlangen kann,

2. der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft
lebt,

3. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schwe-
ren vorsätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten
oder einen nahen Angehörigen des Verpflichteten schul-
dig gemacht hat,

4. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeige-
führt hat,

5. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensin-
teressen des Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat,

6. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch
seine Pflicht, zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich
verletzt hat,

7. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes,
eindeutig bei ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Ver-
pflichteten zur Last fällt oder

8. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie
die in den Nummern 1 bis 7 aufgeführten Gründe.

§ 1582 Rangverhältnisse mehrerer Unterhalts-
bedürftiger

(1) Bei Ermittlung des Unterhalts des geschiedenen Ehegat-
ten geht im Falle des § 1581 der geschiedene Ehegatte einem
neuen Ehegatten vor, wenn dieser nicht bei entsprechender
Anwendung der §§ 1569 bis 1574, § 1576 und des § 1577
Abs. 1 unterhaltsberechtigt wäre. Hätte der neue Ehegatte
nach diesenVorschriften einenUnterhaltsanspruch, geht ihm
der geschiedene Ehegatte gleichwohl vor, wenn er nach
§ 1570 oder nach § 1576 unterhaltsberechtigt ist oder die Ehe
mit dem geschiedenen Ehegatten von langer Dauer war. Der
Ehedauer steht die Zeit gleich, in der ein Ehegatte wegen der
Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichenKindes nach
§ 1570 unterhaltsberechtigt war.
(2) § 1609 bleibt im Übrigen unberührt.

§ 1582 Rang des geschiedenen Ehegatten bei mehreren
Unterhaltsberechtigten

Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden, richtet sich
der Rang des geschiedenen Ehegatten nach § 1609.

§ 1585b Unterhalt für die Vergangenheit
...
(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit
Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung erst
von der Zeit an fordern, in der der Unterhaltspflichtige in
Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch rechtshän-
gig geworden ist.
...

§ 1585b Unterhalt für die Vergangenheit
...
(2) Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit
Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur
entsprechend § 1613 Abs. 1 fordern.

...

§ 1585c Vereinbarungen über den Unterhalt
Die Ehegatten können über die Unterhaltspflicht für die Zeit
nach der Scheidung Vereinbarungen treffen.

§ 1585c Vereinbarungen über den Unterhalt
Die Ehegatten können über die Unterhaltspflicht für die Zeit
nach der Scheidung Vereinbarungen treffen. Eine Vereinba-
rung, die vor der Rechtskraft der Scheidung getroffen wird,
bedarf der notariellen Beurkundung. § 127a findet auch auf
eine Vereinbarung Anwendung, die in einem Verfahren in
Ehesachen vor dem Prozessgericht protokolliert wird.

§ 1586a Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs
(1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder
Lebenspartnerschaft ein und wird die Ehe oder Lebenspart-
nerschaft wieder aufgelöst, so kann er von dem früheren Ehe-

§ 1586a Wiederaufleben des Unterhaltsanspruchs
(1) Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder Le-
benspartnerschaft ein und wird die Ehe oder Lebenspartner-
schaft wieder aufgelöst, so kann er von dem früheren Ehe-

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht
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FamRB 12/2007 Synopse zum Unterhaltsrecht 5

gatten Unterhalt nach § 1570 verlangen, wenn er ein Kind aus
der früheren Ehe oder Lebenspartnerschaft zu pflegen oder zu
erziehen hat. Ist die Pflege oder Erziehung beendet, so kann er
Unterhalt nach den §§ 1571 bis 1573, 1575 verlangen.
...

gatten Unterhalt nach § 1570 verlangen, wenn er ein Kind
aus der früheren Ehe oder Lebenspartnerschaft zu pflegen
oder zu erziehen hat. (S. 2 wird aufgehoben)

...

§ 1604 Einfluss des Güterstands
Besteht zwischen EhegattenGütergemeinschaft, so bestimmt
sich die Unterhaltspflicht des Mannes oder der Frau Ver-
wandten gegenüber so, wie wenn das Gesamtgut dem unter-
haltspflichtigen Ehegatten gehörte. Sind bedürftige Ver-
wandte beider Ehegatten vorhanden, so ist der Unterhalt aus
dem Gesamtgut so zu gewähren, wie wenn die Bedürftigen
zu beiden Ehegatten in dem Verwandtschaftsverhältnis stän-
den, auf dem die Unterhaltspflicht des verpflichteten Ehegat-
ten beruht.

§ 1604 Einfluss des Güterstands
Lebt der Unterhaltspflichtige in Gütergemeinschaft, be-
stimmt sich seine Unterhaltspflicht Verwandten gegenüber
so, als ob das Gesamtgut ihm gehörte. Haben beide in Güter-
gemeinschaft lebende Personen bedürftige Verwandte, ist
der Unterhalt aus dem Gesamtgut so zu gewähren, als ob die
Bedürftigen zu beiden Unterhaltspflichtigen in dem Ver-
wandtschaftsverhältnis stünden, auf dem die Unterhalts-
pflicht des Verpflichteten beruht.

§ 1609 Rangverhältnisse mehrerer Bedürftiger
(1) Sind mehrere Bedürftige vorhanden und ist der Unter-
haltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewähren, so
gehen die Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2 den anderen
Kindern, die Kinder den übrigen Abkömmlingen, die Ab-
kömmlinge den Verwandten der aufsteigenden Linie und un-
ter den Verwandten der aufsteigenden Linie die näheren den
entfernteren vor.
(2) Der Ehegatte steht den Kindern im Sinne des § 1603
Abs. 2 gleich; er geht anderen Kindern und den übrigen Ver-
wandten vor. Ist die Ehe geschieden oder aufgehoben, so geht
der unterhaltsberechtigte Ehegatte den anderen Kindern im
Sinne des Satzes 1 sowie den übrigen Verwandten des Unter-
haltspflichtigen vor.

§ 1609 Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter
Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und ist der
Unterhaltspflichtige außerstande, allen Unterhalt zu gewäh-
ren, gilt folgende Rangfolge:
1. minderjährige unverheiratete Kinder und Kinder im Sinne
des § 1603 Abs. 2 Satz 2,

2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes unter-
haltsberechtigt sind oder im Fall einer Scheidung wären,
sowie Ehegatten und geschiedene Ehegatten bei einer Ehe
von langer Dauer; bei der Feststellung einer Ehe von lan-
ger Dauer sind auch Nachteile im Sinne des § 1578b
Abs. 1 Satz 2 und 3 zu berücksichtigen,

3. Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht unter
Nummer 2 fallen,

4. Kinder, die nicht unter Nummer 1 fallen
5. Enkelkinder und weitere Abkömmlinge,
6. Eltern,
7. weitere Verwandte der aufsteigenden Linie; unter ihnen
gehen die Näheren den Entfernteren vor.

§ 1612 Art der Unterhaltsgewährung
...
(2) Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu
gewähren, so können sie bestimmen, in welcher Art und für
welche Zeit im Voraus der Unterhalt gewährt werden soll,
wobei auf die Belange des Kindes die gebotene Rücksicht zu
nehmen ist. Aus besonderen Gründen kann das Familienge-
richt auf Antrag des Kindes die Bestimmung der Eltern än-
dern. Ist das Kind minderjährig, so kann ein Elternteil, dem
die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht, eine Be-
stimmung nur für die Zeit treffen, in der das Kind in seinen
Haushalt aufgenommen ist.
...

§ 1612 Art der Unterhaltsgewährung
...
(2) Haben Eltern einem unverheirateten Kind Unterhalt zu
gewähren, können sie bestimmen, in welcher Art und für wel-
che Zeit im Voraus derUnterhalt gewährt werden soll, sofern
auf die Belange des Kindes die gebotene Rücksicht genom-
menwird. Ist das Kindminderjährig, kann ein Elternteil, dem
die Sorge für die Person des Kindes nicht zusteht, eine Be-
stimmung nur für die Zeit treffen, in der das Kind in seinen
Haushalt aufgenommen ist.

...

§ 1612a Art der Unterhaltsgewährung bei
minderjährigen Kindern

(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit
dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als Vom-
hundertsatz des jeweiligen Regelbetrags nach der Regel-
betrag-Verordnung verlangen.

§ 1612a Mindestunterhalt minderjähriger Kinder

(1) Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit
dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als Pro-
zentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts verlangen. Der
Mindestunterhalt richtet sich nach dem doppelten Freibetrag
für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfrei-
betrag) nach § 32 Abs. 6 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes. Er beträgt monatlich entsprechend dem Alter des Kindes

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht
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6 Synopse zum Unterhaltsrecht FamRB 12/2007

1. für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs
(erste Altersstufe) 87 Prozent,

2. für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften
Lebensjahrs (zweite Altersstufe) 100 Prozent, und

3. für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 117
Prozent

eines Zwölftels des doppelten Kinderfreibetrages.

(2) Der Vomhundertsatz ist auf eine Dezimalstelle zu be-
grenzen; jede weitere sich ergebende Dezimalstelle wird
nicht berücksichtigt. Der sich bei der Berechnung des Unter-
halts ergebende Betrag ist auf volle Euro aufzurunden.

(2) Der Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle zu begrenzen;
jede weitere sich ergebende Dezimalstelle wird nicht berück-
sichtigt. Der sich bei der Berechnung des Unterhalts ergeben-
de Betrag ist auf volle Euro aufzurunden.

(3) Die Regelbeträge werden in der Regelbetrag-Verordnung
nach demAlter des Kindes für die Zeit bis zur Vollendung des
sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe), die Zeit vom siebten
bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Alters-
stufe) und für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstu-
fe) festgesetzt. Der Regelbetrag einer höheren Altersstufe ist
ab dem Beginn des Monats maßgebend, in dem das Kind das
betreffende Lebensjahr vollendet.

(3) Der Unterhalt einer höheren Altersstufe ist ab dem Be-
ginn des Monats maßgebend, in dem das Kind das betreffen-
de Lebensjahr vollendet.

(4) Die Regelbeträge ändern sich entsprechend der Entwick-
lung des durchschnittlich verfügbaren Arbeitsentgelts erst-
mals zum 1. Juli 1999 und danach zum 1. Juli jeden zweiten
Jahres. Die neuen Regelbeträge ergeben sich, indem die zu-
letzt geltenden Regelbeträge mit den Faktoren aus den je-
weils zwei der Veränderung vorausgegangenen Kalenderjah-
ren für die Entwicklung
1. der Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich be-
schäftigten Arbeitnehmer und

2. der Belastung bei Arbeitsentgelten
vervielfältigt werden; das Ergebnis ist auf volle Euro aufzu-
runden. Das Bundesministerium der Justiz hat die Regelbe-
trag-Verordnung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, rechtzeitig anzupassen.

(4) (wird aufgehoben)

(5) Die Faktoren im Sinne von Absatz 4 Satz 2 werden ermit-
telt, indem jeweils der für das Kalenderjahr, für das die Ent-
wicklung festzustellen ist, maßgebende Wert durch den ent-
sprechenden Wert für das diesem vorausgegangene Kalen-
derjahr geteilt wird. Der Berechnung sind

(5) (wird aufgehoben)

1. für das der Veränderung vorausgegangene Kalenderjahr
die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn des folgenden
Kalenderjahrs vorliegenden Daten der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung,

2. für das Kalenderjahr, in dem die jeweils letzte Verände-
rung vorgenommen wurde, die vom Statistischen Bundes-
amt endgültig festgestellten Daten der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung, sowie

3. im Übrigen die der Bestimmung der bisherigen Regelbe-
träge zugrunde gelegten Daten der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung

zugrunde zu legen; sie ist auf zwei Dezimalstellen durchzu-
führen.

§ 1612b Anrechnung von Kindergeld
(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Hälfte an-
zurechnen, wenn an den barunterhaltspflichtigen Elternteil
Kindergeld nicht ausgezahlt wird, weil ein anderer vorrangig
berechtigt ist.

§ 1612b Deckung des Barbedarfs durch Kindergeld
(1) Das auf das Kind entfallende Kindergeld ist zur Deckung
seines Barbedarfs zu verwenden:
1. zur Hälfte, wenn ein Elternteil seine Unterhaltspflicht
durch Betreuung des Kindes erfüllt (§ 1606 Abs. 3 Satz 2);

2. in allen anderen Fällen in voller Höhe.
In diesem Umfang mindert es den Barbedarf des Kindes.
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(2) Sind beide Elternteile zum Barunterhalt verpflichtet, so
erhöht sich der Unterhaltsanspruch gegen den das Kinder-
geld beziehenden Elternteil um die Hälfte des auf das Kind
entfallenden Kindergelds.

(2) Ist das Kindergeld wegen der Berücksichtigung eines
nicht gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang
der Erhöhung nicht bedarfsmindernd zu berücksichtigen.

(3) Hat nur der barunterhaltspflichtige Elternteil Anspruch
auf Kindergeld, wird es aber nicht an ihn ausgezahlt, ist es in
voller Höhe anzurechnen.
(4) Ist das Kindergeld wegen Berücksichtigung eines nicht
gemeinschaftlichen Kindes erhöht, ist es im Umfang der Er-
höhung nicht anzurechnen.
(5) Eine Anrechnung des Kindergelds unterbleibt, soweit der
Unterhaltspflichtige außerstande ist, Unterhalt in Höhe von
135 Prozent des Regelbetrags nach der Regelbetrag-Verord-
nung zu leisten.

§ 1615l Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater
aus Anlass der Geburt

...
(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht,
weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die
Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krank-
heit dazu außerstande ist, ist der Vater verpflichtet, ihr über
die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu
gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter wegen der
Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit
nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt
frühestens vier Monate vor der Geburt; sie endet drei Jahre
nach der Geburt, sofern es nicht insbesondere unter Berück-
sichtigung der Belange des Kindes grob unbillig wäre, einen
Unterhaltsanspruch nach Ablauf dieser Frist zu versagen.

§ 1615l Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater
aus Anlass der Geburt

...
(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht,
weil sie infolge der Schwangerschaft oder einer durch die
Schwangerschaft oder die Entbindung verursachten Krank-
heit dazu außerstande ist, ist der Vater verpflichtet, ihr über
die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu
gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter wegen der
Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit
nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt
frühestens vier Monate vor der Geburt und besteht für min-
destens drei Jahre nach der Geburt. Sie verlängert sich, so-
lange und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind
insbesondere die Belange des Kindes und die bestehenden
Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen
Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflich-
tung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der
Mutter vor. Die Ehefrau und minderjährige unverheiratete
Kinder des Vaters gehen bei Anwendung des § 1609 der
Mutter vor; die Mutter geht den übrigen Verwandten des Va-
ters vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch er-
lischt nicht mit dem Tod des Vaters.
...

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen
Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflich-
tung des Vaters geht der Verpflichtung der Verwandten der
Mutter vor. (S. 3 wird aufgehoben) § 1613 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tod des Va-
ters.

...

LPartG LPartG

§ 5 Verpflichtung zum Lebenspartnerschaftsunterhalt
Die Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch die Ar-
beit und mit ihrem Vermögen die partnerschaftliche Lebens-
gemeinschaft angemessen zu unterhalten. § 1360 Satz 2 und
die §§ 1360a und 1360b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie
§ 16 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 5 Verpflichtung zum Lebenspartnerschaftsunterhalt
Die Lebenspartner sind einander verpflichtet, durch die Ar-
beit und mit ihrem Vermögen die partnerschaftliche Lebens-
gemeinschaft angemessen zu unterhalten. § 1360 Satz 2, die
§§ 1360a, 1360b und 1609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
gelten entsprechend.

§ 12 Unterhalt bei Getrenntleben
Leben die Lebenspartner getrennt, so kann ein Lebenspartner
von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den
Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Lebenspartner
angemessenen Unterhalt verlangen. § 1361 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und § 16 Abs. 2 geltend entsprechend.

§ 12 Unterhalt bei Getrenntleben
Leben die Lebenspartner getrennt, so kann ein Lebenspartner
von dem anderen den nach den Lebensverhältnissen und den
Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Lebenspartner
angemessenen Unterhalt verlangen. Die §§ 1361 und 1609
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht
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§ 16 Nachpartnerschaftlicher Unterhalt
(1) Kann ein Lebenspartner nach der Aufhebung der Lebens-
partnerschaft nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen, so hat
er gegen den anderen Lebenspartner einen Anspruch auf
Unterhalt entsprechend den §§ 1570 bis 1581 und 1583 bis
1586b des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
(2) Bei der Ermittlung des Unterhalts des früheren Lebens-
partners geht dieser im Falle des § 1581 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs einem neuen Lebenspartner und den übrigen
Verwandten im Sinne des § 1609 Abs. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs vor; alle anderen gesetzlich Unterhaltsberech-
tigten gehen dem früheren Lebenspartner vor.

§ 16 Nachpartnerschaftlicher Unterhalt
Nach der Aufhebung der Lebenspartnerschaft obliegt es je-
dem Lebenspartner, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist
er dazu außerstande, hat er gegen den anderen Lebenspart-
ner einen Anspruch auf Unterhalt nur entsprechend den
§§ 1570 bis 1586b und 1609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
(2) (wird aufgehoben)

Auslandskostenverordnung Auslandskostenverordnung

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 1)
7. ...
(4) Der Geschäftswert für Unterhaltsansprüche nach den
§§ 1612a bis 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt
sich nach dem Betrag des einjährigen Bezugs. Dem Wert
nach Satz 1 ist der Monatsbetrag des Unterhalts nach dem
Regelbetrag und der Altersstufe zugrunde zu legen, die im
Zeitpunkt der Beurkundung maßgebend sind.

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 1)
7. ...
(4) Der Geschäftswert für Unterhaltsansprüche nach den
§§ 1612a bis 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt
sich nach dem Betrag des einjährigen Bezugs. Dem Wert
nach Satz 1 ist der Monatsbetrag des Unterhalts nach dem
Mindestunterhalt nach § 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs und der Altersstufe zugrunde zu legen, die im Zeit-
punkt der Beurkundung maßgebend sind.

EGZPO EGZPO

§ 35
Für das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom [Aus-
fertigungsdatum dieses Gesetzes und Fundstelle im Bundesge-
setzblatt] gelten folgende Übergangsvorschriften:

1. Ist über den Unterhaltsanspruch vor dem 1. Januar 2008
rechtskräftig entschieden, ein vollstreckbarer Titel errich-
tet oder eine Unterhaltsvereinbarung getroffen worden,
sind Umstände, die vor diesem Tag entstanden und durch
das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts erheblich
geworden sind, nur zu berücksichtigen, soweit eine we-
sentliche Änderung der Unterhaltsverpflichtung eintritt
und die Änderung dem anderen Teil unter Berücksichti-
gung seines Vertrauens in die getroffene Regelung zumut-
bar ist.

2. Die in Nummer 1 genannten Umstände können bei der
erstmaligen Änderung eines vollstreckbaren Unterhaltsti-
tels nach dem 1. Januar 2008 ohne die Beschränkungen
des § 323 Abs. 2 und des § 767 Abs. 2 der Zivilprozessord-
nung geltend gemacht werden.

3. Ist einemKind derUnterhalt aufgrund eines vollstreckbaren
Titels oder einer Unterhaltsvereinbarung als Prozentsatz
des jeweiligen Regelbetrags nach der Regelbetrag-Verord-
nung zu leisten, gilt der Titel oder die Unterhaltsvereinba-
rung fort. An die Stelle des Regelbetrags tritt der Mindest-
unterhalt. An die Stelle des bisherigenProzentsatzes tritt ein
neuer Prozentsatz. Hierbei gilt:
a) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung
des hälftigen oder eines Teils des hälftigen Kindergelds
vor, ergibt sich der neue Prozentsatz, indem dem bisher
zu zahlenden Unterhaltsbetrag das hälftige Kindergeld
hinzugerechnet wird und der sich so ergebende Betrag
ins Verhältnis zu dem bei Inkrafttreten des Gesetzes zur

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht
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FamRB 12/2007 Synopse zum Unterhaltsrecht 9

Änderung des Unterhaltsrechts geltenden Mindestun-
terhalt gesetzt wird; der zukünftig zu zahlende Unter-
haltsbetrag ergibt sich, indem der neue Prozentsatz mit
dem Mindestunterhalt vervielfältigt und von dem Er-
gebnis das hälftige Kindergeld abgezogen wird.

b) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Hinzurech-
nung des hälftigen Kindergelds vor, ergibt sich der neue
Prozentsatz, indem vom bisher zu zahlenden Unter-
haltsbetrag das hälftige Kindergeld abgezogen wird
und der sich so ergebende Betrag ins Verhältnis zu dem
bei Inkrafttreten des Gesetzes zu Änderung des Unter-
haltsrechts geltenden Mindestunterhalt gesetzt wird;
der zukünftig zu zahlende Unterhaltsbetrag ergibt sich,
indem der neue Prozentsatz mit dem Mindestunterhalt
vervielfältigt und dem Ergebnis das hälftige Kindergeld
zugerechnet wird.

c) Sieht der Titel oder die Vereinbarung die Anrechnung
des vollen Kindergelds vor, ist Buchstabe a anzuwen-
den, wobei an die Stelle des hälftigen Kindergelds das
volle Kindergeld tritt.

d) Sieht der Titel oder die Vereinbarung weder eine An-
rechnung noch eine Hinzurechnung des Kindergelds
oder eines Teils des Kindergelds vor, ist Buchstabe a
anzuwenden.

Der sich ergebende Prozentsatz ist auf eine Dezimalstelle
zu begrenzen. Die Nummern 1 und 2 bleiben unberührt.

4. Der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder im Sinne des
§ 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beträgt
a) für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebens-
jahrs (erste Altersstufe) 279 Euro,

b) für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften
Lebensjahrs (zweite Altersstufe) 322 Euro,

c) für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe)
365 Euro

jeweils bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Mindestunterhalt
nach Maßgabe des § 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs den hier festgelegten Betrag übersteigt.

5. In einem Verfahren nach § 621 Abs. 1 Nr. 4, 5 oder Nr. 11
der Zivilprozessordnung können die in Nummer 1 genann-
ten Umstände noch in der Revisionsinstanz vorgebracht
werden. Das Revisionsgericht kann die Sache an das Be-
rufungsgericht zurückverweisen, wenn bezüglich der neu-
en Tatsachen eine Beweisaufnahme erforderlich wird.

6. In den in Nummer 4 genannten Verfahren ist eine vor dem
1. Januar 2008 geschlossene mündliche Verhandlung auf
Antrag wieder zu eröffnen.

7. Unterhaltsleistungen, die vor dem 1. Januar 2008 fällig
geworden sind oder denUnterhalt für Ehegatten betreffen,
die nach dem bis zum 30. Juni 1977 geltenden Recht ge-
schieden worden sind, bleiben unberührt.

ZPO ZPO

§ 645 Statthaftigkeit des vereinfachten Verfahrens
(1) Auf Antrag wird der Unterhalt eines minderjährigen
Kindes, das mit dem in Anspruch genommenen Elternteil
nicht in einem Haushalt lebt, im vereinfachten Verfahren
festgesetzt, soweit der Unterhalt vor Anrechnung der nach

§ 645 Statthaftigkeit des vereinfachten Verfahrens
(1) Auf Antrag wird der Unterhalt eines minderjährigen
Kindes, das mit dem in Anspruch genommenen Elternteil
nicht in einem Haushalt lebt, im vereinfachten Verfahren
festgesetzt, soweit der Unterhalt vor Berücksichtigung der
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10 Synopse zum Unterhaltsrecht FamRB 12/2007

§§ 1612b, 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu berück-
sichtigenden Leistungen das Eineinhalbfache des Regelbe-
trages nach der Regelbetrag-Verordnung nicht übersteigt.
...

Leistungen nach den §§ 1612b oder 1612c des Bürgerlichen
Gesetzbuchs das 1,2-fache des Mindestunterhalts nach
§ 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht über-
steigt.
...

§ 646 Antrag
(1) Der Antrag muss enthalten:
...
7. die Angaben über Kindergeld und andere anzurechnende
Leistungen (§§ 1612b, 1612c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs)

§ 646 Antrag
(1) Der Antrag muss enthalten:
...
7. die Angaben über Kindergeld und andere zu berücksichti-
gende Leistungen (§§ 1612b oder 1612c des Bürgerlichen
Gesetzbuchs)

§ 647 Maßnahmen des Gerichts
(1) ...
1. vonwann an und in welcher Höhe der Unterhalt festgesetzt
werden kann; hierbei sind zu bezeichnen:
a) die Zeiträume nach dem Alter des Kindes, für die die
Festsetzung des Unterhalts nach den Regelbeträgen der
ersten, zweiten und dritten Altersstufe in Betracht
kommt;

b) im Fall des § 1612a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch
der Vomhundertsatz des jeweiligen Regelbetrages;

c) die nach den §§ 1612b, 1612c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs auch anzurechnenden Leistungen.

...

§ 647 Maßnahmen des Gerichts
(1) ...
1. vonwann an und in welcher Höhe der Unterhalt festgesetzt
werden kann; hierbei sind zu bezeichnen:
a) die Zeiträume nach dem Alter des Kindes, für die die
Festsetzung des Unterhalts nach dem Mindestunterhalt
der ersten, zweiten und dritten Altersstufe in Betracht
kommt;

b) im Fall des § 1612a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch
der Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts;

c) die nach den §§ 1612b oder 1612c des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs zu berücksichtigenden Leistungen.

...

§ 648 Einwendungen des Antragsgegners
(1) Der Antragsgegner kann Einwendungen geltend machen
gegen
...
3. die Höhe des Unterhalts, soweit er geltend macht, dass
a) die nach dem Alter des Kindes zu bestimmenden Zeit-
räume, für die der Unterhalt nach den Regelbeträgen
der ersten, zweiten und dritten Altersstufe festgesetzt
werden soll, nicht richtig berechnet sind oder die ange-
gebenen Regelbeträge von denen der Regelbetrag-Ver-
ordnung abweichen;

b) ...
c) Leistungen der in den §§ 1612b, 1612c des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bezeichneten Art nicht oder nicht
richtig angerechnet sind.

§ 648 Einwendungen des Antragsgegners
(1) Der Antragsgegner kann Einwendungen geltend machen
gegen
...
3. die Höhe des Unterhalts, soweit er geltend macht, dass
a) die nach dem Alter des Kindes zu bestimmenden Zeit-
räume, für die der Unterhalt nach demMindestunterhalt
der ersten, zweiten und dritten Altersstufe festgesetzt
werden soll, oder der angegebene Mindestunterhalt
nicht richtig berechnet sind;

b) ...
c) Leistungen der in den §§ 1612b, 1612c des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bezeichneten Art nicht oder nicht
richtig berücksichtigt worden sind.

§ 653 Unterhalt bei Vaterschaftsfeststellung
(1)Wird auf Klage des Kindes die Vaterschaft festgestellt, so
hat das Gericht auf Antrag den Beklagten zugleich zu verur-
teilen, dem Kind Unterhalt in Höhe der Regelbeträge und ge-
mäß den Altersstufen der Regelbetrag-Verordnung, vermin-
dert oder erhöht um die nach den §§ 1612b, 1612c des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs anzurechnenden Leistungen, zu
zahlen. Das Kind kann einen geringerenUnterhalt verlangen.
Im Übrigen kann in diesem Verfahren eine Herabsetzung
oder Erhöhung des Unterhalts nicht verlangt werden.

...

§ 653 Unterhalt bei Vaterschaftsfeststellung
(1) Wird auf Klage des Kindes die Vaterschaft festgestellt,
hat das Gericht auf Antrag den Beklagten zugleich zu verur-
teilen, dem Kind Unterhalt in Höhe des Mindestunterhalts
und gemäß den Altersstufen nach § 1612a Abs. 1 Satz 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs und unter Berücksichtigung der
Leistungen nach den §§ 1612b oder 1612c des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zu zahlen. Das Kind kann einen geringeren Un-
terhalt verlangen. Im Übrigen kann in diesemVerfahren eine
Herabsetzung oder Erhöhung des Unterhalts nicht verlangt
werden.
...
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§ 655 Abänderung des Titels bei wiederkehrenden
Unterhaltsleistungen

(1) Auf wiederkehrende Unterhaltsleistungen gerichtete
Vollstreckungstitel, in denen ein Betrag der nach den
§§ 1612b, 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzurech-
nenden Leistungen festgelegt ist, können auf Antrag im ver-
einfachten Verfahren durch Beschluss abgeändert werden,
wenn sich ein für die Berechnung dieses Betrags maßgeben-
der Umstand ändert.
...
(3) Der Antragsgegner kann nur Einwendungen gegen die
Zulässigkeit des vereinfachten Verfahrens, gegen den Zeit-
punkt der Abänderung oder gegen die Berechnung des Be-
trags der nach den §§ 1612b, 1612c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs anzurechnenden Leistungen geltend machen. Ferner
kann er, wenn er sich sofort zur Erfüllung des Anspruchs ver-
pflichtet, hinsichtlich der Verfahrenskosten geltend machen,
dass er keinen Anlass zur Stellung des Antrags gegeben hat
(§ 93).
...

§ 655 Abänderung des Titels bei wiederkehrenden
Unterhaltsleistungen

(1) Auf wiederkehrende Unterhaltsleistungen gerichtete
Vollstreckungstitel, in denen nach den §§ 1612b oder 1612c
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu berücksichtigende Leistun-
gen festgelegt sind, können auf Antrag im vereinfachten Ver-
fahren durch Beschluss abgeändert werden, wenn sich ein für
die Berechnung dieses Betrags maßgebender Umstand än-
dert.
...
(3) Der Antragsgegner kann nur Einwendungen gegen die
Zulässigkeit des vereinfachten Verfahrens, gegen den Zeit-
punkt der Abänderung oder gegen die Berechnung der nach
den §§ 1612b oder 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu
berücksichtigenden Leistungen geltend machen. Ferner kann
er, wenn er sich sofort zur Erfüllung des Anspruchs ver-
pflichtet, hinsichtlich der Verfahrenskosten geltend machen,
dass er keinen Anlass zur Stellung des Antrags gegeben hat
(§ 93).
...

§ 790 Bezifferung dynamisierter
Unterhaltstitel zur Zwangsvollstreckung im Ausland

(1) Soll ein Unterhaltstitel, der den Unterhalt nach § 1612a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Vomhundertsatz des je-
weiligen Regelbetrags nach der Regelbetrag-Verordnung
festsetzt, imAusland vollstreckt werden, so ist aufAntrag der
geschuldete Unterhalt auf dem Titel zu beziffern.
...

§ 790 Bezifferung dynamisierter
Unterhaltstitel zur Zwangsvollstreckung im Ausland

(1) Soll ein Unterhaltstitel, der den Unterhalt nach § 1612a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Prozentsatz des Mindest-
unterhalts festsetzt, imAusland vollstreckt werden, so ist auf
Antrag der geschuldete Unterhalt auf dem Titel zu beziffern.

...

§ 850d Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen
...
(2) Mehrere nach Absatz 1 Berechtigte sind mit ihren An-
sprüchen in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen, wo-
bei mehrere gleich nahe Berechtigte untereinander gleichen
Rang haben:

a) die minderjährigen unverheirateten Kinder, der Ehegatte,
ein früherer Ehegatte und ein Elternteil mit seinem An-
spruch nach §§ 1615l, 1615n des Bürgerlichen Gesetz-
buchs; für das Rangverhältnis des Ehegatten zu einem frü-
heren Ehegatten gilt jedoch § 1582 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend; das Vollstreckungsgericht kann
das Rangverhältnis der Berechtigten zueinander auf An-
trag des Schuldners oder eines Berechtigten nach billigem
Ermessen in anderer Weise festsetzen; das Vollstre-
ckungsgericht hat vor seiner Entscheidung die Beteiligten
zu hören;

b) der Lebenspartner und ein früherer Lebenspartner,
c) die übrigen Abkömmlinge, wobei Kinder den anderen vor-
gehen;

d) die Verwandten aufsteigender Linie, wobei die näheren
Grade den entfernteren vorgehen.

...

§ 850d Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen
...
(2) Mehrere nach Absatz 1 Berechtigte sind mit ihren An-
sprüchen in der Reihenfolge nach § 1609 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und § 16 des Lebenspartnerschaftsgesetzes zu
berücksichtigen, wobei mehrere gleich nahe Berechtigte un-
tereinander den gleichen Rang haben.
(Buchst. a bis d entfallen)

...

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht
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12 Synopse zum Unterhaltsrecht FamRB 12/2007

§ 42 Wiederkehrende Leistungen
(1) Bei Ansprüchen auf Erfüllung einer gesetzlichen Unter-
haltspflicht ist der für die ersten zwölf Monate nach Einrei-
chung der Klage oder des Antrags geforderte Betrag maßgeb-
lich, höchstens jedoch der Gesamtbetrag der geforderten
Leistung. Bei Unterhaltsansprüchen nach den §§ 1612a bis
1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist dem Wert nach
Satz 1 der Monatsbetrag des Unterhalts nach dem Regelbe-
trag und der Altersstufe zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt
der Einreichung der Klage oder des Antrags maßgebend sind.

...

§ 42 Wiederkehrende Leistungen
(1) Bei Ansprüchen auf Erfüllung einer gesetzlichen Unter-
haltspflicht ist der für die ersten zwölf Monate nach Einrei-
chung der Klage oder des Antrags geforderte Betrag maßgeb-
lich, höchstens jedoch der Gesamtbetrag der geforderten
Leistung. Bei Unterhaltsansprüchen nach den §§ 1612a bis
1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist dem Wert nach
Satz 1 der Monatsbetrag des zum Zeitpunkt der Einreichung
der Klage oder des Antrags geltenden Mindestunterhalts
nach der zu diesem Zeitpunkt maßgebenden Altersstufe zu-
grunde zu legen.
...

KostO KostO

§ 24 Wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen
...
(4) Der Geschäftswert für Unterhaltsansprüche nach den
§§ 1612a bis 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt
sich nach dem Betrag des einjährigen Bezugs. Dem Wert
nach Satz 1 ist der Monatsbetrag des Unterhalts nach dem
Regelbetrag und der Altersstufe zugrunde zu legen, die im
Zeitpunkt der Beurkundung maßgebend sind.
...

§ 24 Wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen
...
(4) Der Geschäftswert für Unterhaltsansprüche nach den
§§ 1612a bis 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt
sich nach demBetrag des einjährigen Bezugs. DemWert nach
Satz 1 ist der Monatsbetrag des zum Zeitpunkt der Beurkun-
dung geltenden Mindestunterhalts nach der zu diesem Zeit-
punkt maßgebenden Altersstufe zugrunde zu legen.
...

EGBGB EGBGB

Art. 229 § 2 Übergangsvorschriften zum Gesetz
vom 27. Juni 2000

(1) Die §§ 241a, 361a, 361b, 661a und 676h des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sind nur auf Sachverhalte anzuwenden, die nach
dem 29. Juni 2000 entstanden sind.
(2) Das Bundesministerium der Justiz hat die Regelbeträge
nach der Regelbetrag-Verordnung durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, rechtzeitig
zum 1. Januar 2002 auf Euro umzustellen und hierbei auf vol-
le Euro aufzurunden. § 1612a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
gilt entsprechend.

Art. 229 § 2 Übergangsvorschriften zum Gesetz
vom 27. Juni 2000

Die §§ 241a, 361a, 361b, 661a und 676h des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sind nur auf Sachverhalte anzuwenden, die nach
dem 29. Juni 2000 entstanden sind.
(2) (wird aufgehoben)

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft; gleichzeitig
treten das Kindesunterhaltsgesetz vom 6. April 1998 (BGBl.
I S. 666), zuletzt geändert durch …, und die Regelbetrag-
Verordnung vom 6. April 1998 (BGBl. I S. 666, 668), zuletzt
geändert durch die Verordnung vom ..., außer Kraft.

Bis 31.12.2007 geltendes Recht Ab. 1.1.2008 geltendes Recht
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